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Einstieg

 Schutz von Kindern und Jugendlichen

 Schutz des SR-Paten

 Persönliche Kompetenzerweiterung, Sicherheit



Grundlagen Kindswohlgefährdung



Grundlagen Kindswohlgefährdung

 Kindswohl meint die Gesamtheit aller Bedingungen, die das Kind
für seine gute Entwicklung benötigt

 Die Rechtssprechung versteht unter Kindswohlgefährdung „eine
gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich
bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit
ziemlicher Sicherheit voraussagen lässt“ (BGH FamRZ 1959, 350)



Grundlagen Kindswohlgefährdung

 Erscheinungsformen Kindswohlgefährdung:

 Vernachlässigung

 Körperliche Gewalt und Misshandlung

 Psychische (seelische) Misshandlung

 Sexueller Missbrauch/Gewalt

 Häusliche Gewalt

 Unzureichender Schutz vor Gefahren durch Dritte



Grundlagen Kindswohlgefährdung

 Kindswohlgefährdung kann ausgehen von:

 Eltern oder anderen Familienmitgliedern

 Anderen Betreuungspersonen

 ÜL / Trainer / Betreuer im Sport

 Von anderen Kindern (Freizeit/Schule)

 Fremde / zunächst unbekannt



Grundlagen Kindswohlgefährdung

 Haft- und Aufsichtspflicht:

 Jede in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen eingesetzte
Person hat die Aufgabe, Gefährdungen für das Wohl von Kindern
und Jugendlichen abzuwenden bzw. bei Erkennen oder drohender
Gefährdung tätig zu werden.



Kindswohlgefährdung erkennen



Kindswohlgefährdung erkennen

 Auffälligkeiten im äußeren Erscheinungsbild des Kindes

 Auffälligkeiten im Verhalten des Kindes

 Auffälligkeiten im Verhalten von Erziehungspersonen

 Auffälligkeiten im Verhalten von Betreuungspersonen



Kindswohlgefährdung erkennen

 Auffälligkeiten im äußeren Erscheinungsbild des Kindes

 Massive oder wiederholte Zeichen von Verletzungen
(z.B. Blutergüsse, Striemen, etc.) ohne erklärbare Ursache

 Schlechter körperlicher Zustand ohne medizinische Versorgung

 Starke Unterernährung/Überernährung, Essstörungen

 Fehlen von Körperhygiene, Kind wirkt „verwahrlost“

 Mehrfach der Witterung unangemessene oder völlig verschmutzte
Kleidung

 Ständiges Tragen langer und/oder weiter Kleidung



Kindswohlgefährdung erkennen

 Auffälligkeiten im Verhalten des Kindes

 Konkrete Mitteilung/Äußerung des Kindes

 Wiederholte Gewalttätigkeit, Aggressivität

 Depressives, zurückgezogenes, apathisches oder verängstigtes
Verhalten

 Sozialer Rückzug, mangelnde Bindungsfähigkeit

 Sexualisierte Sprache, Beschreiben von sexuellen Handlungen

 Schule schwänzen, Suchtmittelmissbrauch

 Altersunangemessenes Aufsuchen von gefährdeten Orten gemäß
des Jugendschutzgesetzes, Fernbleiben vom Elternhaus

 Kind will kein Sport mitmachen



Kindswohlgefährdung erkennen

 Auffälligkeiten im Verhalten von Erziehungspersonen

 Vernachlässigung / Isolation des Kindes

 Nicht kinder- oder jugendgerechter Umgang / Beaufsichtigung

 Gewalt zwischen Erziehungspersonen bzw. mangelnde Fähigkeit
zur Kontrolle von Wut/Aggression

 Fehlender Schutz, z.B. unbeschränkter Zugang zu
gewaltverherrlichenden oder pornografischen Medien

 Seelische Gewalt (Beschimpfung, Erniedrigung, Einsperren,
unangebrachte Verbote)

 Verweigerung von Krankenhausbehandlung



Kindswohlgefährdung erkennen

 Auffälligkeiten im Verhalten von Betreuungspersonen

 Respektloser, abwertender Umgang mit Kindern

 Altersunangemessener Leistungsdruck

 Auffällige Formen der Hilfestellung, die Kindern und Jugendlichen
unangenehm sind

 Wiederholte, private Einladung/Unternehmungen mit einzelnen
Kindern/Jugendlichen

 Kein ausreichender Respekt vor der Intimsphäre von Kindern
und Jugendlichen



Verhalten als SR-Pate im Umgang mit 
Kindern/Jugendlichen



Verhaltensregeln im Umgang mit
Kindern/Jugendlichen

 Körperliche Kontakte

 Dürfen das pädagogisch sinnvolle und rechtlich erlaubte Maß
(z.B. Ermunterung, Gratulation oder Trösten) nicht überschreiten

 Sind sofort einzustellen, wenn der Schiedsrichter dies nicht wünscht

 Umkleidesituation

 Während des Umziehens ist der Pate nicht in der Umkleidekabine
anwesend

 Foto- und Videomaterial

 Fotos und Videos, die den Schiedsrichter zeigen, werden nicht über das
Internet oder soziale Medien verbreitet



Verhaltensregeln im Umgang mit
Kindern/Jugendlichen

 Mitnahme in den Privatbereich

 Der Pate nimmt den Schiedsrichter nicht in seinen Privatbereich
mit, ohne dass nicht mindestens eine zweite erwachsene Person
anwesend ist

 Privatgeschenke

 Der Pate gibt keine individuellen Geschenke an den Schiedsrichter

 Geheimnisse, vertrauliche Informationen

 Der Pate teilt keine privaten Geheimnisse oder vertrauliche
Informationen, die ihm vom Schiedsrichter mitgeteilt wurden



Verhaltensregeln im Umgang mit
Kindern/Jugendlichen

 Transparenz im Handeln

 Weicht der Pate aus guten Gründen von diesen Verhaltensregeln
ab, so ist dies im Vorfeld mit dem SR Patenverantwortlichen im
KVF abzusprechen



SFV Ehrenkodex



SFV Ehrenkodex

 Jeder SR Pate verpflichtet sich, den SFV Ehrenkodex einzuhalten

 Der SFV Ehrenkodex stellt die zentrale Grundlage für die Arbeit
von SR Paten mit Kindern und Jugendlichen dar



SFV Ehrenkodex

Ich übernehme Verantwortung für das Wohl der 
mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen. 
Dazu gehören die Wahrung des Rechts auf 
körperliche Unversehrtheit und der Schutz vor 
gewaltsamen Übergriffen, vor gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen, vor sexualisierter Gewalt, 
vor sexuellem Missbrauch und vor 
Diskriminierungen aller Art.



SFV Ehrenkodex

Ich respektiere die Würde jedes Kindes, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen und 
verspreche, alle jungen Menschen, unabhängig 
ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen 
Herkunft, Weltanschauung, Religion, 
politischen Überzeugung, sexueller 
Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts 
gleich und fair zu behandeln.



SFV Ehrenkodex

Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten 
und deren Entwicklung unterstützen, sowie die 
individuellen Empfindungen zu Nähe und 
Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen 
Schamgrenzen respektieren.



SFV Ehrenkodex

Ich werde Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene in ihrer Entwicklung zu 
angemessenem sozialen Verhalten anderen 
Menschen gegenüber anhalten und 
insbesondere das faire, respektvolle und 
verantwortungsvolle Miteinander fördern.



SFV Ehrenkodex

Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln 
der jeweiligen Sportart und Betätigungen im 
sportartübergreifenden Bereich eingehalten 
werden. Insbesondere übernehme ich eine 
positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf 
gegen Doping und Medikamentenmissbrauch 
sowie gegen jegliche Art von 
Leistungsmanipulation.



SFV Ehrenkodex

Ich biete den mir anvertrauten Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle 
sportlichen und außersportlichen Angebote 
ausreichende Selbst- und Mitbestimmungs-
möglichkeiten und vermittle stets die Einhaltung 
von sportlichen und zwischenmenschlichen 
Regeln nach den Gesetzen des Fair Play.



SFV Ehrenkodex

Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in 
meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex 
verstoßen wird. Ich ziehe im „Konflikt- oder 
Verdachtsfall“ professionelle fachliche 
Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere 
den/ die Ansprechpartner/in des Sächsischen 
Fußball-Verbandes.



Ansprechpartner



Ansprechpartner

Kreis- / Stadtfußballverband:

Sächsischer Fußballverband:
Sandra Heinze | sandra.glauchau@gmx.de | 01520-8587442
René Schober | renscho@ymail.com | 0173-9736747



Vielen Dank für die ehrenamtliche 
Unterstützung als Schiedsrichter-Pate


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32

	Textfeld 1: 


